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Vorbemerkungen

• Die nachstehende Regelung gilt für Mitarbeitende, welche in einem Dienstverhältnis mit der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart stehen bzw. standen und im Zuständigkeitsbereich der HA V Pastorales Personal 
beschäftigt sind bzw. waren.

• Eine Weiterbeschäftigung von pastoralen Mitarbeitenden ist ausschließlich über die Diözese Rotten-
burg-Stuttgart möglich. Eine Anstellung in Trägerschaft einer Kirchengemeinde oder eines Dekanates 
ist unzulässig, auch in Form von Honorarverträgen oder Ehrenamtspauschalen.

• Rein ehrenamtliches Engagement ohne finanzielle Vergütung ist jederzeit ohne vertragliche Regelung 
möglich.

• Vorhandene Beauftragungen behalten ihre Gültigkeit.
• Die Regelungen gelten nicht für Kleriker.

1. Hinausschieben der Regelaltersgrenze

• Grundsätzlich endet ein Arbeitsverhältnis zur Diözese mit dem Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze 
(§ 33 Abs. 1 Buchstabe a) AVO-DRS)

• Gemäß § 41 Satz 3 SGB VI kann die Regelaltersgrenze hinausgeschoben werden
• Das Hinausschieben muss während des laufenden Arbeitsverhältnisses durch eine unterschriebene 

Vereinbarung erfolgen. Eine zeitgleiche Anpassung anderer Arbeitsvertragsbedingungen (z. B. Beschäf-
ti gungsumfang) ist nicht möglich. Diese Änderungen müssen aufgrund der Rechtsprechung des Bun-
des arbeitsgerichts einen Monat versetzt erfolgen

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss einer solchen Vereinbarung
• Die Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt für das Hinausschieben folgenden Rahmen vor:

o Maximal 2 x 2 Jahre möglich
o Maximal bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres
o Beschäftigungsumfang muss mind. 25 % und darf max. 60 % betragen
o Bei Übernahme ausschließlich von Beerdigungsdiensten sind auch weniger Prozente möglich  

(mind. 15 %)
o Einhaltung der integrierten Stellenplanung

• Die zuständige MAV muss gemäß § 35 Abs. 1 MAVO beteiligt werden.

2. Beschäftigung von Personen, welche bereits die Regelaltersgrenze erreicht 
haben und nicht mehr in einem Arbeitsverhältnis zur Diözese Rottenburg-
Stuttgart stehen

• Eine Beschäftigung ist nur bei Vorliegen eines Befristungsgrundes gemäß § 14 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz möglich

• Es besteht kein Anspruch auf den Abschluss eines Arbeitsvertrages
• Die Diözese Rottenburg-Stuttgart gibt für den Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages folgenden 

Rahmen vor:
o Maximal 2 x 2 Jahre möglich
o Maximal bis zur Vollendung des 70. Lebensjahres
o Beschäftigungsumfang muss mind. 25 % und darf max. 60 % betragen
o Bei Übernahme ausschließlich von Beerdigungsdiensten sind auch weniger Prozente möglich  

(mind. 15 %)
o Einhaltung der integrierten Stellenplanung
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• Alternativ kann für kürzere Einsätze (bis max. 3 Monate oder bei unregelmäßigem Arbeitsanfall bis zu 70 
Kalendertage im Jahr) eine kurzfristige Beschäftigung nach den Regelungen der OkB-DRS abgeschlossen 
werden.

• Die zuständige MAV muss gemäß § 34 bzw. § 35 Abs. 1 MAVO beteiligt werden.

3. Verfahrensweg

• Antrag
o Kann nur von der/dem Mitarbeitenden gestellt werden
o Muss spätestens 3 Monate VOR dem gewünschten Zeitpunkt schriftlich erfolgen
o Wird an den/die zuständige Berufsgruppenreferent:in in der HA V geschickt
o Formlos unter Angabe von Zeitpunkt, Dauer, gewünschter Stellenumfang, gewünschter Einsatzort 

bzw. ausschließlich Beerdigungsdienst
o Stellungnahme des Dienstvorgesetzten / ltd. Pfarrers nötig (formlos)

• Bearbeitung
o Prüfung und Genehmigung durch HA V, kein Rechtsanspruch!
o Beteiligung der zuständigen MAV durch HA V
o Vertragsausfertigung durch Personalverwaltung

• Einsatz
o Ort, Umfang und Aufgaben der Tätigkeit, sowie Dauer wie vertraglich festgelegt
o Keine automatische Verlängerung, rechtzeitig neuer Antrag nötig




